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§ 32 NO LSF § 32

NO LSF - NO Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Die Fondsbehorde hat fr einen Fonds einen Fondskommissar zu bestellen, wenn

1. die bestellten Verwaltungs- und Vertretungsorgane des Fonds in der zur BeschluRfassung notwendigen Anzahl

ihre Tatigkeit nicht mehr austben kénnen,

2. die Erflullung des Fondszweckes durch pflichtwidriges Verhalten eines oder mehrerer Fondsorgane gefahrdet ist.

(2) Mit der Bestellung des Fondskommissars gehen die Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse der Fondsorgane auf
diesen Uber. Sofern die Fondssatzung nichts anderes bestimmt, hat der Fondskommissar binnen acht Wochen nach
seiner Bestellung der Fondsbehoérde einen Vorschlag fir eine Neubestellung der satzungsmaRig vorgesehenen
Fondsorgane zu unterbreiten. Mit Kenntnisnahme dieses Vorschlages durch die Fondsbehdrde gehen die Verwaltungs-

und Vertretungsbefugnisse auf die Fondsorgane Uber.
(3) Der Fondskommissar hat gegentber dem Fonds Anspruch auf eine angemessene Entschadigung.

(4) Die Fondsbehorde kann den Fondskommissar abberufen und einen neuen Fondskommissar bestellen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 32 NÖ LSF § 32
	NÖ LSF - NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz


